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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Erfassung einer Be-
wegung eines eine Fahrzeuglängsachse (5) aufweisenden
Landfahrzeugs (15),
– wobei von dem Landfahrzeug aus ein Lichtstrahl (10) aus-
gesandt und von Umgebungsobjekten (11) zu dem Land-
fahrzeug reflektiertes Licht des Lichtstrahls (10) registriert
wird,
– wobei der Lichtstrahl (10) wiederholt um eine gegenüber
dem Landfahrzeug definierte Schwenkachse (12) über ei-
nen gegenüber dem Landfahrzeug definierten Winkelbe-
reich (13) hinweg verschwenkt wird,
dadurch gekennzeichnet,
– dass die Schwenkachse (12) quer zu der Fahrzeuglängs-
achse (5) verläuft und
– dass der Winkelbereich (13) quer oder diagonal zu der
Fahrzeuglängsachse (5) nach unten zum Untergrund (7) des
Landfahrzeugs gerichtete Richtungen des Lichtstrahls (10)
umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfah-
ren zur Erfassung einer Bewegung eines Landfahr-
zeugs mit den Merkmalen des Oberbegriffs des un-
abhängigen Patentanspruchs 1 und auf ein Landfahr-
zeug mit einer Bewegungserfassungsvorrichtung zur
Durchführung eines solchen Verfahrens.

[0002] Insbesondere geht es bei der vorliegenden
Erfindung darum, die Bewegung in den Richtungen
der Fahrzeuglängsachse hinsichtlich des zurückge-
legten Wegs und der dabei erreichten Geschwindig-
keit mit hoher Genauigkeit zu erfassen.

[0003] Das traditionelle Verfahren zur Erfassung von
mit einem Landfahrzeug zurückgelegten Wegen und
erreichten Geschwindigkeiten ist die Odometrie. Bei
einem Radfahrzeug werden die Radumdrehungen
erfasst und hieraus die zurückgelegten Wege ermit-
telt. Bei einem Schlupf zwischen den Rädern und
dem Untergrund treten in der Odometrie erhebliche
Fehler auf. Solche ergeben sich auch durch unter-
schiedliche Raddurchmesser, beispielsweise infolge
unterschiedlichen Reifendrucks oder unterschiedli-
cher Fahrzeugbeladung.

[0004] Bei der Fahrzeugnavigation wird daher all-
gemein auf Positionsdaten für ein Landfahrzeug zu-
rückgegriffen, die aus Signallaufzeiten von Positions-
signalen von Navigationssatelliten ermittelt werden.
Diese Positionsdaten sind jedoch absolut betrach-
tet zu ungenau, um auch kleine zurückgelegte Wege
oder kleine Geschwindigkeiten eines Landfahrzeugs
genau zu erfassen.

[0005] Aus M. Spies und H. Spies: Automobile Lidar
Sensorik: Stand, Trends und zukünftige Herausforde-
rungen, Adv. Radio Sci., 4, 99–104, 2006 ist die Ver-
wendung von LiDAR(Light Detection and Ranging)
-Sensoren bei Kraftfahrzeugen bekannt, um Objek-
te in der Umgebung des jeweiligen Kraftfahrzeugs
und eine Annäherung zwischen dem Kraftfahrzeug
und den jeweiligen Objekten bzw. eine Differenzge-
schwindigkeit zu ermitteln. Damit wird ein Verfah-
ren mit den Merkmalen des Oberbegriffs des unab-
hängigen Patentanspruchs 1 offenbart. Für die Er-
fassung einer absoluten Geschwindigkeit des jeweili-
gen Fahrzeugs gegenüber dem Untergrund und einer
von dem jeweiligen Fahrzeug gegenüber dem Unter-
grund zurückgelegten Strecke sind diese LiDAR-Sys-
teme nicht vorgesehen oder geeignet.

[0006] Aus der EP 2 026 103 A1 ist ein Verfahren
zur Geschwindigkeitsmessung von Fahrzeugen mit-
tels Laserscanner bekannt, wobei von einem Stra-
ßenrand ausgehend ein Arbeitsbereich oberhalb der
Straße in mehreren Scans horizontal abgescannt
wird. In diesem Arbeitsbereich auf der Straße fahren-
de Fahrzeuge werden mehrfach über Messpunkte er-

fasst, die jeweils durch ein Messdatenpaar beschrie-
ben sind. In den Messdaten wird nach Messdaten-
paaren gesucht, die gemeinsam näherungsweise ei-
nen rechten Winkel beschreiben. Zur weiteren Daten-
verarbeitung werden die rechten Winkel durch Mo-
delldaten ersetzt, und aus der Ortsveränderung der
Modelldaten über die Scans wird die Geschwindigkeit
eines zugeordneten Fahrzeugs bestimmt.

[0007] Die US 2004/0221790 A1 offenbart ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zur optischen Odome-
trie, mit denen die Bewegung eines elektronischen
Bildsensors über einer Oberfläche gemessen wird.
Der elektronische Bildsensor hat einen Bewegungs-
freiheitsgrad parallel zu der Oberfläche in mindes-
tens einer Richtung. Die Vorrichtung weist weiter-
hin eine Optik auf, die an den Bildsensor gekoppelt
ist, um einen Teil der Oberfläche in einem bekann-
ten Abbildungsmaßstab auf den Bildsensor abzubil-
den. Zusätzlich weist die Vorrichtung Abstandsbe-
rechnungsmittel zum Berechnen von zurückgelegten
Abständen bezüglich der Oberfläche zwischen nach-
einander aufgenommenen digitalen Bildern auf. Au-
ßerdem kann die Vorrichtung Orientierungsberech-
nungsmittel zum Berechnen von Orientierungsände-
rungen zwischen den nacheinander aufgenommenen
digitalen Bildern aufweisen. Die Funktionsweise der
bekannten Vorrichtung zum Erfassen der Bewegung
des Bildsensors gegenüber der Oberfläche basiert
auf der Wiedererkennung von Objekten in den aufein-
anderfolgenden Bildern. Der auf den Bildsensor ab-
gebildete Teil der Oberfläche wird schräg von der Sei-
te und unter einem Winkel von etwa 45° beleuchtet.

[0008] Aus der DE 10 2011 087 339 A1 ist es zum
Bestimmen der Geschwindigkeit eines Fahrzeugs
und/oder einer von dem Fahrzeug zurückgelegten
Wegstrecke bekannt, ein streckenseitiges Messob-
jekt fahrzeugseitig berührungslos zu erfassen und
zumindest einen Wert zumindest einer charakteristi-
schen Kenngröße des erfassten Messobjekts zu er-
mitteln. Die charakteristische Kenngröße kann die
Strahlungsintensität und/oder die Winkelabhängig-
keit der Strahlungsintensität der aus dem Bereich
des Messobjekts empfangenen elektromagnetischen
Strahlung, konkret von Licht sein.

[0009] Aus der DE 10 2006 061 465 A1 sind ei-
ne Messvorrichtung zur Ermittlung von Weg- und/
oder Winkelkoordinaten eines Kraftfahrzeugs sowie
ein hierzu geeignetes Verfahren bekannt. Die Mess-
vorrichtung weist eine Lichtquelle zur Beleuchtung ei-
ner Referenzfläche, einen mit einem Abstand zu der
Lichtquelle angeordneten optoelektronischen Mess-
wertaufnehmer und eine Verarbeitungseinheit zur
Verarbeitung der von dem Messwertaufnehmer er-
fassten Signale auf. Der Messwertaufnehmer ist ein
optoelektronischer Bewegungssensor mit integrierter
Signalauswertung. Das von der Lichtquelle erzeugte
Lichtsignal wird unter einem Winkel auf die Referenz-
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fläche gerichtet, der bezogen auf eine annähernd ho-
rizontale Ebene mehr als 0° und weniger als 90° be-
trägt.

[0010] Aus der US 2012/0101680 A1 ist ein Steuer-
system für autonome Fahrzeuge bekannt. Das Steu-
ersystem empfängt Positionssignale von Positions-
sensoren, um Betriebssteuersignale zu generieren,
die einen Bewegungsweg für das Fahrzeug definie-
ren. Weiterhin empfängt das Steuersystem Signale
von einem oder mehreren Objektsensoren, die an-
zeigen ob sich Objekte in dem Bewegungsweg des
Fahrzeugs befinden. In einer Ausführungsform wei-
sen die Objektsensoren Mittel zum Aussenden eines
Strahls und Mittel zum Detektieren von Reflektionen
des Strahls auf.

[0011] Aus der DE 10 2007 029 299 A1 ist ein
Verfahren zur Längen- und/oder Geschwindigkeits-
messung insbesondere für Positionieraufgaben be-
kannt, bei dem ein optischer Sensor die Längen-
und/oder Geschwindigkeitsmessung über ein Bildbe-
arbeitungsverfahren durchführt, wobei Referenzmar-
kierungen von dem optischen Sensor erkannt wer-
den. Der optische Sensor ermittelt die Korrelation von
mindestens zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Bil-
dern.

[0012] Aus der US 6,452,684 B1 ist eine Vorrichtung
zum Bestimmen der Kontur einer Straßenoberfläche
bekannt. Die Vorrichtung weist eine Laserlichtquelle
auf, die an einem Messpunkt über der Straßenober-
fläche angeordnet ist und die einen Laserstrahl er-
zeugt, der sich über eine bestimmte Strecke hinweg
bewegt. Ein Sensor erfasst den von der Straßenober-
fläche zu dem Messpunkt zurück reflektierten Laser-
strahl. Eine Zeitmesseinheit erfasst die Laufzeit des
Laserstrahls zwischen der Laserlichtquelle und dem
Sensor. Aus der Laufzeit wird die Höhe und die Posi-
tion einer Anzahl von Punkten der Straßenoberfläche
relativ zu dem Messpunkt bestimmt.

[0013] Aus der US 5,790,243 A ist ein Messsystem
für ein Profil einer Straße bekannt. Das Messsys-
tem umfasst ein amplitudenmoduliertes Laserscan-
system, das auf einem Kraftfahrzeug montiert ist und
die Straßenoberfläche abtastet, während sich das
Kraftfahrzeug darüber hinweg bewegt. Ein Detek-
tor detektiert den von der Straßenoberfläche reflek-
tierten Laserstrahl, und eine Phasenmessvorrichtung
misst die Phasenverschiebung bei dem reflektierten
Laserstrahl, um das Profil der Straßenoberfläche zu
ermitteln.

[0014] Die DD 266 423 A1 offenbart ein Verfahren
und eine Anordnung zur Lagebestimmung mobiler
Geräte, wie beispielweise von Großgeräten im Ta-
gebau und/oder zur automatischen Steuerung der
Fahrbewegung ortsveränderlicher Geräte. Dazu ist
im Empfangsfeld eines in der horizontalen Ebene

in einem bestimmten Winkelbereich mit definierter
Winkelgeschwindigkeit pendelnden Laserbündels ei-
ne Empfängeranordnung aus mindestens drei hö-
henverstellbaren, ein Dreieck in der durch das Laser-
bündel beschriebenen Ebene aufspannenden opto-
elektronischen Empfängern angeordnet.

[0015] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein Verfahren zur Erfassung einer Bewegung ei-
nes Landfahrzeugs aufzuzeigen, das auch bei einem
auftretenden Schlupf und anderen Unregelmäßigkei-
ten zwischen den Rädern und dem Untergrund des
Landfahrzeugs über einen weiten, auch kleine Wege
und Geschwindigkeiten umfassenden Weg- und Ge-
schwindigkeitsbereich genaue Werte für den gegen-
über dem Untergrund des Landfahrzeugs zurückge-
legten Weg und die dabei erreichte Geschwindigkeit
liefert.

[0016] Die Aufgabe der Erfindung wird durch ein
Verfahren zur Erfassung einer Bewegung eines
Landfahrzeugs mit den Merkmalen des unabhän-
gigen Patentanspruchs 1 gelöst. Bevorzugte Aus-
führungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens
sind in den abhängigen Patentansprüchen 2 bis 13
definiert. Der nebengeordnete Patentanspruch 14 ist
auf ein Landfahrzeug mit einer zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgebildeten
Bewegungserfassungsvorrichtung gerichtet. Gemäß
Patentanspruch 15 handelt es sich bei dem Landfahr-
zeug um ein Schienenfahrzeug.

[0017] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Erfassung einer Bewegung eines eine Fahrzeug-
längsachse aufweisenden Landfahrzeugs wird von
dem Landfahrzeug aus ein Lichtstrahl ausgesandt
und wird von Umgebungsobjekten zu dem Landfahr-
zeug reflektiertes Licht des Lichtstrahls registriert.
Dabei wird der Lichtstrahl wiederholt um eine gegen-
über dem Landfahrzeug definierte Schwenkachse
über einen gegenüber dem Landfahrzeug definierten
Winkelbereich hinweg verschwenkt. Diese Schwen-
kachse verläuft quer zu der Fahrzeuglängsachse,
und der Winkelbereich umfasst quer oder diagonal
zu der Fahrzeuglängsachse nach unten zum Unter-
grund des Landfahrzeugs gerichtete Richtungen des
Lichtstrahls. Durch die Ausrichtung der Schwenkach-
se quer zu der Fahrzeuglängsachse und die Aus-
richtung des Winkelbereichs nach unten zum Unter-
grund des Landfahrzeugs wird der Untergrund mit
dem Lichtstrahl parallel zu der Fahrzeuglängsachse
abgetastet. Parallel zu der Fahrzeuglängsachse ver-
laufen zumindest auch im Wesentlichen die Richtun-
gen, in denen sich das Landfahrzeug bewegt. Der
Lichtstrahl trifft auf am Untergrund befindliche Um-
gebungsobjekte auf und wird von diesen reflektiert.
Bei diesen Umgebungsobjekten ist zu unterstellen,
dass sie gegenüber dem Untergrund ortsfest sind. Ei-
ne Erfassung der Bewegung des Landfahrzeugs ge-
genüber diesen Umgebungsobjekten auf Basis des
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von ihnen reflektierten Lichts des Lichtstrahls erlaubt
daher eine Erfassung der Bewegung des Landfahr-
zeugs gegenüber dem Untergrund mit hoher Genau-
igkeit in Bezug auf die Bestimmung des zurückge-
legten Wegs und der erreichten Geschwindigkeit. Zu
verfolgen ist dabei eine Signaländerung des durch die
Umgebungsobjekte modulierten reflektierten Lichts
des Lichtstrahls in Bezug auf die Richtungen, bei
der diese Signaländerung bei aufeinanderfolgenden
Schwenkbewegungen des Lichtstrahls auftritt, um
daraus die relative Verlagerung des Landfahrzeugs
gegenüber den Umgebungsobjekten zwischen den
Schwenkbewegungen zu ermitteln.

[0018] Von einem bekannten LiDAR-System an ei-
nem Kraftfahrzeug unterscheidet sich das erfin-
dungsgemäße Verfahren durch die Ausrichtung des
Winkelbereichs, über den der Lichtstrahl wiederholt
verschwenkt wird, längs der Fahrzeuglängsachse
nach unten. Zudem ist die Entfernung, die der Licht-
strahl von dem Fahrzeug bis zum Auftreffen auf die
Umgebungsobjekte am Untergrund zurücklegt, ver-
glichen mit bekannten LiDAR-Systemen an Kraftfahr-
zeugen sehr kurz. Sie beträgt nur wenige bis eini-
ge Dezimeter, in der Regel jedenfalls nicht mehr als
15 dm oder 10 dm. Über so kurze Entfernungen
werden LiDAR-Systeme bei Kraftfahrzeugen bislang
nicht eingesetzt.

[0019] In der gesamten vorliegenden Beschreibung
bedeutet "quer", dass die so bezeichnete Richtung
oder Achse im Wesentlichen senkrecht zu der weiter
angegebenen Richtung oder Achse verläuft. Dabei
ist jedoch ein kleiner Winkelfehler unkritisch, und es
ist auch nicht erforderlich, dass sich die beiden Rich-
tungen tatsächlich schneiden. Generell gilt in dieser
Beschreibung, dass sich Winkelangaben zu einander
nicht schneidenden Richtungen oder Achsen auf zu
diesen Richtungen oder Achsen parallele Richtungen
oder Achsen beziehen.

[0020] In der gesamten vorliegenden Beschreibung
bedeutet "diagonal", dass die so bezeichnete Rich-
tung oder Achse im Wesentlichen nicht parallel son-
dern unter einem Winkel eindeutig größer als null und
regelmäßig von mindestens 15° zu der weiter ange-
gebenen Richtung oder Achse verläuft.

[0021] Alle in der gesamten vorliegenden Beschrei-
bung zu dem Winkelbereich, über den der Licht-
strahl verschwenkt wird, gemachten Angaben bezie-
hen sich auf den Winkelbereich, über den hinweg
der Lichtstrahl nicht nur ausgesandt, sondern über
den hinweg auch das von den Umgebungsobjekten
reflektierte Licht des Lichtstrahls registriert wird, d.
h. über den hinweg die Umgebungsobjekte mit dem
Lichtstrahl erfasst werden.

[0022] Üblicherweise wird der Lichtstrahl in Form ei-
nes Laserstrahls von einem gegenüber dem Land-

fahrzeug ortsfesten Laser von einem mit fester Dreh-
zahl rotierenden Spiegel abgelenkt, um ihn über den
Winkelbereich hinweg zu verschwenken. Über die
nicht zu dem Winkelbereich zählenden Ablenkwinkel
hinweg wird der Laserstrahl ausgeblendet oder abge-
schaltet.

[0023] Ein Winkel zwischen der Schwenkachse, um
die die Richtung des Lichtstrahls wiederholt ver-
schwenkt wird, und einer Horizontalebene des Land-
fahrzeugs ist oft nicht größer als 45°. Vielfach ist die-
ser Winkel nicht größer als 30°, oftmals ist er nicht
größer als 15°, und die Schwenkachse kann insbe-
sondere parallel zu der Horizontalebene des Land-
fahrzeugs verlaufen. Ob ein Winkel > 0° zwischen der
Schwenkachse und der Horizontalebene des Land-
fahrzeugs sinnvoll ist, kann auch davon abhängen,
von welcher Stelle des Landfahrzeugs bezogen auf
die Fahrzeuglängsachse der Lichtstrahl ausgesandt
wird und wo in Bezug auf die Fahrzeuglängsachse
markante Umgebungsobjekte zu erwarten sind.

[0024] Der Winkel zwischen der Schwenkachse und
der Horizontalebene des Landfahrzeugs kann auch
abhängig von dem aktuellen Untergrund variiert wer-
den. So kann der Winkel bei einem Schienenfahr-
zeug, das auf Schienen fährt, welche auf für den
Lichtstrahl erkennbaren Schwellen gelagert sind, auf
0° eingestellt werden, während er bei demselben
Schienenfahrzeug, wenn es auf Schienen fährt, wel-
che ohne für den Lichtstrahl erkennbare Schwellen
gelagert sind, der Winkel so groß eingestellt wird,
dass der Lichtstrahl auf längs der Schienen vorge-
sehene Befestigungselemente fällt. Dabei kann der
Winkel zwischen der Schwenkachse und der Hori-
zontalebene des Landfahrzeugs auch größer als 45°
oder sogar größer als 75° werden, wenn der Licht-
strahl von der Mitte des Schienenfahrzeugs aus aus-
gesandt wird. Der Lichtstrahl trifft aber auch dann in-
nerhalb der Spurweite des Landfahrzeugs auf den
Untergrund.

[0025] Der Winkelbereich, über den hinweg der
Lichtstrahl verschwenkt wird, kann insbesondere
ausschließlich quer oder diagonal zu der Fahrzeug-
längsachse nach unten zum Untergrund des Land-
fahrzeugs gerichtete Richtungen des Lichtstrahls um-
fassen. So kann der Winkelbereich ausschließlich
Richtungen des Lichtstrahls umfassen, die unter ei-
nem Winkel von nicht mehr als 30° oder nicht mehr
als 45° zu der Horizontalebene des Landfahrzeugs
verlaufen. Bei diesem Winkel ist nicht nur die Strecke,
die der Lichtstrahl zwischen dem Fahrzeug und dem
Untergrund zurücklegt, besonders kurz, sondern ein
von dem Landfahrzeug zurückgelegter Weg macht
sich in einem besonders großen Differenzwinkel zwi-
schen den Richtungen des Lichtstrahls bemerkbar,
unter denen er auf dasselbe Umgebungsobjekt bzw.
dasselbe Detail eines Umgebungsobjekts auftrifft.
Umgekehrt stellt ein großer Winkelbereich, der auch
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Richtungen des Lichtstrahls umfasst, die unter klei-
neren Winkeln zu der Horizontalebene des Land-
fahrzeugs verlaufen, sicher, dass bestimmte Umge-
bungsobjekte besonders lange, d. h. über besonders
viele Wiederholungen des Verschwenkens des Licht-
strahls von dem Lichtstrahl erfasst werden.

[0026] Der Winkelbereich umfasst vorzugsweise so-
wohl Richtungen des Lichtstrahls mit Richtungskom-
ponente in der einen Verlaufsrichtung der Fahrzeug-
längsachse als auch Richtungen des Lichtstrahls mit
Richtungskomponente in der anderen Verlaufsrich-
tung der Fahrzeuglängsachse. Der Winkelbereich er-
streckt sich damit zu beiden Seiten der Richtung,
die der kürzesten Strecke des Lichtstrahls von dem
Fahrzeug zu dem Untergrund entspricht. Dabei kann
sich der Winkelbereich symmetrisch um diese ausge-
zeichnete Richtung erstrecken oder auch, beispiels-
weise in Fahrtrichtung, zu der Fahrzeuglängsachse
hin geneigt sein.

[0027] Es versteht sich, dass das von den Um-
gebungsobjekten zu dem Landfahrzeug reflektierte
Licht des Lichtstrahls für die jeweilige Richtung des
Lichtstrahls registriert wird, d. h. der jeweiligen Rich-
tung des Lichtstrahls zugeordnet wird, weil diese
Richtung die Richtung des Umgebungsobjekts von
dem Fahrzeug aus ist, das den Lichtstrahl reflektiert.

[0028] Weiterhin versteht es sich, dass das für die
jeweilige Richtung des Lichtstrahls registrierte Licht
hinsichtlich seiner Intensität und/oder seiner Laufzeit
analysiert wird. Die Intensität des Lichts gibt einen
Hinweis auf die Reflektionseigenschaften des Um-
gebungsobjekts. So kann der Intensitätsverlauf des
über den Winkelbereich hinweg registrierten Lichts
des Lichtstrahls auf darin erkennbare Merkmale ein-
zelner Umgebungsobjekte hin analysiert werden. Ins-
besondere kann dann geschaut werden, bei wel-
chen unterschiedlichen Richtungen sich das wieder-
erkennbare Merkmal in dem registrierten Licht fin-
det, das für das Verschwenken des Lichtstrahls in
verschiedenen Relativpositionen des Landfahrzeugs
zu dem Untergrund registriert wurde. Um diese un-
terschiedlichen Richtungen in Wege umrechnen zu
können, muss die Laufzeit des Lichts bzw. die dar-
aus bestimmbare Entfernung des das Licht des Licht-
strahls reflektierenden Umgebungsobjekts von dem
Landfahrzeug berücksichtigt werden.

[0029] Die Laufzeit des Lichts bzw. die daraus be-
stimmbare Entfernung des das Licht des Lichtstrahls
reflektierenden Umgebungsobjekts von dem Land-
fahrzeug kann auch ohne Berücksichtigung der dabei
variierenden Intensität des reflektierten Lichts aus-
gewertet werden, um bestimmte Umgebungsobjek-
te anhand ihrer von dem Lichtstrahl erfassten Kon-
tur ihrer geometrischen Form zu erkennen und über
die aufeinander folgenden Wiederholungen des Ver-
schwenkens des Lichtstrahls hinweg zu verfolgen.

Hierbei handelt es sich um eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0030] Günstig ist es bei dem erfindungsgemäßen
Verfahren, wenn das Verschwenken des Lichtstrahls
mit einer so hohen Winkelgeschwindigkeit erfolgt,
dass sich der Auftreffpunkt des Lichtstrahls auf den
Untergrund mit einer um ein Vielfaches der maxi-
malen zu messenden Geschwindigkeit des Landfahr-
zeugs gegenüber dem Untergrund betragenden Ge-
schwindigkeit über den Untergrund bewegt. Zudem
ist das Verschwenken des Lichtstrahls so schnell zu
wiederholen, dass ein selbes Umgebungsobjekt über
mehrere aufeinanderfolgende Wiederholungen des
Verschwenkens des Lichtstrahls über den Winkelbe-
reich hinweg von dem Lichtstrahl getroffen wird. Die
maximale zu messenden Geschwindigkeit des Land-
fahrzeugs kann die maximale Geschwindigkeit des
Landfahrzeugs sein. Die Anwendung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens kann aber auch auf kleinere
Geschwindigkeiten, wie beispielsweise bis 20 km/h
oder 50 km/h beschränkt werden, während größe-
re Geschwindigkeiten z. B. durch Satellitennavigation
erfasst werden. Durch Beschränkung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens auf kleinere Geschwindigkeiten
werden die Anforderungen an einen dabei eingesetz-
ten Licht- oder Laserscanner reduziert. Daher können
kostengünstigere Geräte Verwendung finden.

[0031] Die Analyse des Lichts hinsichtlich seiner
Laufzeit kann bei dem erfindungsgemäßen Verfahren
durch eine Laufzeitmethode, d. h. eine sogenannte
TOF(Time of Flight)-Methode erfolgen. Es kann auch
ein Phasenverschiebungsverfahren genutzt werden.
Dabei kann der Lichtstrahl mit unterschiedlichen Fre-
quenzen moduliert werden, um einerseits eine hohe
Auflösung bei der Phase des Lichts zu ermöglichen
und andererseits eine Eindeutigkeit bei der Phase zu
erreichen.

[0032] Wie bereits angesprochen wurde, kann bei
dem erfindungsgemäßen Verfahren davon ausge-
gangen werden, dass am Untergrund befindliche Um-
gebungsobjekte, die das Licht des Lichtstrahls reflek-
tieren, gegenüber dem Untergrund ortsfest sind. Bei
der Auswertung des von den Untergrundobjekten re-
flektierten Lichts des Lichtstrahls kann aber auch eine
Filterung dahingehend vorgenommen werden, dass
nur solche Ergebnisse in Bezug auf den von dem
Landfahrzeug zurückgelegten Weg und die dabei er-
reichte Geschwindigkeit berücksichtigt werden, die
untereinander konsistent sind. So kann Licht, das von
gegenüber dem Untergrund bewegten Umgebungs-
objekten reflektiert wird, bzw. können entsprechende
Messwerte verworfen werden.

[0033] Insbesondere kann es sich bei dem Land-
fahrzeug, an dem das erfindungsgemäße Verfah-
ren durchgeführt wird, um ein Schienenfahrzeug
handeln. Dabei können die Umgebungsobjekte am
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Untergrund, auf die der Lichtstrahl gerichtet wird,
Schienenlagerungselemente umfassen. Beispiels-
weise kann es sich um Schwellen der Schienenlage-
rung oder Schienenhalteklammern oder dergleichen
handeln, wie sie in mehr oder weniger regelmäßen
Abständen längs der Schienen eines Schienenfahr-
zeugs vorgesehen sind. Das erfindungsgemäße Ver-
fahren ist aber nicht auf regelmäßige Abstände dieser
Umgebungsobjekte längs der Schienen angewiesen.
Es zählt nicht die überquerten Schwellen oder die
passierten Schienenhalterungselemente und multi-
pliziert deren Zahl mit deren Abstand. Vielmehr wird
verfolgt, wie sich das Landfahrzeug mit welcher Ge-
schwindigkeit in welchem Abstand an den Umge-
bungsobjekten vorbeibewegt.

[0034] Bei einem erfindungsgemäßen Landfahrzeug
ist eine einen Lichtscanner umfassende Bewegungs-
erfassungsvorrichtung so ausgebildet und so gegen-
über einer Fahrzeuglängsachse des Landfahrzeugs
ausgerichtet, dass sie das erfindungsgemäße Ver-
fahren ausführt. Das erfindungsgemäße Landfahr-
zeug ist insbesondere ein Schienenfahrzeug.

[0035] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
ergeben sich aus den Patentansprüchen, der Be-
schreibung und den Zeichnungen. Die in der Be-
schreibung genannten Vorteile von Merkmalen und
von Kombinationen mehrerer Merkmale sind ledig-
lich beispielhaft und können alternativ oder kumu-
lativ zur Wirkung kommen, ohne dass die Vorteile
zwingend von erfindungsgemäßen Ausführungsfor-
men erzielt werden müssen. Ohne dass hierdurch
der Gegenstand der beigefügten Patentansprüche
verändert wird, gilt hinsichtlich des Offenbarungsge-
halts der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen und
des Patents Folgendes: weitere Merkmale sind den
Zeichnungen – insbesondere den dargestellten Geo-
metrien und den relativen Abmessungen mehrerer
Bauteile zueinander sowie deren relativer Anordnung
und Wirkverbindung – zu entnehmen. Die Kombinati-
on von Merkmalen unterschiedlicher Ausführungsfor-
men der Erfindung oder von Merkmalen unterschied-
licher Patentansprüche ist ebenfalls abweichend von
den gewählten Rückbeziehungen der Patentansprü-
che möglich und wird hiermit angeregt. Dies betrifft
auch solche Merkmale, die in separaten Zeichnun-
gen dargestellt sind oder bei deren Beschreibung
genannt werden. Diese Merkmale können auch mit
Merkmalen unterschiedlicher Patentansprüche kom-
biniert werden. Ebenso können in den Patentansprü-
chen aufgeführte Merkmale für weitere Ausführungs-
formen der Erfindung entfallen.

[0036] Die in den Patentansprüchen und der Be-
schreibung genannten Merkmale sind bezüglich ih-
rer Anzahl so zu verstehen, dass genau diese Anzahl
oder eine größere Anzahl als die genannte Anzahl
vorhanden ist, ohne dass es einer expliziten Verwen-
dung des Adverbs "mindestens" bedarf. Wenn also

beispielsweise von einem Element die Rede ist, ist
dies so zu verstehen, dass genau ein Element, zwei
Elemente oder mehr Elemente vorhanden sind. Die-
se Merkmale können durch andere Merkmale ergänzt
werden oder die einzigen Merkmale sein, die das je-
weilige Erzeugnis aufweist.

[0037] Die in den Patentansprüchen enthaltenen Be-
zugszeichen stellen keine Beschränkung des Um-
fangs der durch die Patentansprüche geschützten
Gegenstände dar. Sie dienen lediglich dem Zweck,
die Patentansprüche leichter verständlich zu ma-
chen.

[0038] Im Folgenden wird die Erfindung anhand in
den Figuren dargestellter bevorzugter Ausführungs-
beispiele weiter erläutert und beschrieben.

[0039] Fig. 1 zeigt schematisch ein erfindungsgemä-
ßes Schienenfahrzeug in einer ersten Ausführungs-
form.

[0040] Fig. 2 zeigt schematisch das erfindungsge-
mäße Schienenfahrzeug in einer zweiten Ausfüh-
rungsform.

[0041] Fig. 3 zeigt die Ausrichtung eines Laserscan-
ners bei dem erfindungsgemäßen Schienenfahrzeug
gemäß Fig. 1 oder Fig. 2.

[0042] Fig. 4 zeigt die Ausrichtung des Laserscan-
ners bei einer weiteren Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Schienenfahrzeugs.

[0043] Fig. 5 zeigt Schwellen unter einem erfin-
dungsgemäßen Schienenfahrzeug zu zwei Zeitpunk-
ten t0 und t1 bei Stillstand des Schienenfahrzeugs;
und

[0044] Fig. 6 zeigt die Schwellen unter dem erfin-
dungsgemäßen Schienenfahrzeug zu zwei Zeitpunk-
ten t0 und t1 bei sich von rechts nach links bewegen-
dem Schienenfahrzeug.

[0045] Das in Fig. 1 skizzierte Schienenfahrzeug 1
läuft mit Schienenrädern 2 auf Schienen 3, die auf
Schwellen 4 gelagert sind. Das Schienenfahrzeug 1
weist eine Fahrzeuglängsachse 5 auf, die parallel
zu dem Abschnitt der Schienen 3 verläuft, auf de-
nen das Schienenfahrzeug 1 aufsteht. Eine Fahrt-
richtung 6 des Schienenfahrzeugs 1 verläuft paral-
lel zu einer Verlaufsrichtung der Fahrzeuglängsach-
se 5. Zur Erfassung der Geschwindigkeit des Schie-
nenfahrzeugs 1 gegenüber dem von den Schienen
3 und den Schwellen 4 gebildeten Untergrund 7 ist
ein Laserscanner 8 als Bewegungserfassungsein-
richtung 9 an dem Schienenfahrzeug 1 angeordnet.
Der Laserscanner 8 sendet einen Lichtstrahl 10 aus
und registriert von Umgebungsobjekten 11, wie den
Schwellen 4, reflektiertes Licht des Lichtstrahls 10.
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Dabei verschwenkt der Laserscanner 8 den Licht-
strahl 10 schnell hintereinander um eine gegenüber
dem Schienenfahrzeug 1 definierte Schwenkachse
12 über einen Winkelbereich 13 hinweg. Die Schwen-
kachse 12 ist die Rotationsachse eines den Licht-
strahl 10 in Form eines Laserstrahls ablenkenden ro-
tierenden Spiegels und verläuft quer zu der Fahr-
zeuglängsachse 5. Der Winkelbereich 13 umfasst
quer oder diagonal zu der Fahrzeuglängsachse 5
nach unten zu dem Untergrund 7 des Schienenfahr-
zeugs 1 gerichtete Richtungen des Lichtstrahls 10.
Diese Richtungen erstrecken sich hier über einen Be-
reich, der von Richtungen des Lichtstrahls 10 be-
grenzt wird, welche unter mindestens 30° zu einer
Horizontalebene des Fahrzeugs durch die Schwen-
kachse 12 verlaufen.

[0046] Bei der Ausführungsform des Schienenfahr-
zeugs 1 gemäß Fig. 2 ist der Winkelbereich 13 ge-
genüber der Fahrtrichtung 6 leicht nach vorne ge-
neigt. Ansonsten entspricht die Ausführungsform des
Schienenfahrzeugs 1 gemäß Fig. 2 derjenigen ge-
mäß Fig. 1. Der Winkelbereich 13 könnte alterna-
tiv auch zur anderen Verlaufsrichtung der Fahrzeug-
längsachse 5 hin geneigt sein, d. h. nicht so wie in
Fig. 2 in der Fahrtrichtung 6 sondern entgegen der
Fahrtrichtung 6.

[0047] Fig. 3 zeigt den Laserscanner 8 bei Blickrich-
tung auf das Schienenfahrzeug 1 von hinten. Der La-
serscanner 8 ist so ausgerichtet, dass der Winkelbe-
reich 13 in oder parallel zu einer Vertikalebene des
Schienenfahrzeugs 1 verläuft.

[0048] Demgegenüber zeigt Fig. 4, dass der Winkel-
bereich 13 auch geneigt zur Vertikalebene des Schie-
nenfahrzeugs 1 ausgerichtet sein kann, so dass der
Lichtstrahl 10 auch bei seiner kürzesten Strecke zum
Untergrund 7 unter einem Winkel < 90° zum Unter-
grund 7 verläuft.

[0049] Wenn sich das Schienenfahrzeug 1 gegen-
über dem Untergrund 7 nicht bewegt, finden sich die
Schwellen 4 in dem von dem Laserscanner 8 re-
gistrierten reflektierten Licht des Lichtstrahls 10 zum
Zeitpunkt t1 in denselben Positionen wie zu einem
früheren Zeitpunkt t0, wie dies in Fig. 5 skizziert ist.
Wenn das Schienenfahrzeug jedoch zwischen die-
sen Zeitpunkten t0 und t1 einen Weg 14 in der Fahrt-
richtung von rechts nach links zurückgelegt hat, ergibt
sich eine Verschiebung der Schwellen 4. Diese Ver-
schiebung der Schwellen 4 gegenüber dem Schie-
nenfahrzeug 1 von links nach rechts ist in Fig. 6 ge-
zeigt.

[0050] Die Schwellen 4 werden nur dann in dem von
dem Laserscanner 8 registrierten reflektierten Licht
des Lichtstrahls 10 erkannt, wenn auch das stark zer-
klüftete Schottermaterial zwischen den Schwellen er-
fasst und im Vergleich ausgewertet wird. Allgemein

können für das erfindungsgemäße Verfahren belie-
bige Umgebungsobjekte, auch kleinere, in dem von
dem Laserscanner 8 registrierten reflektierten Licht
des Lichtstrahls 10 verfolgt werden.

[0051] Das in den Figuren gezeigte Schienenfahr-
zeug 1 ist ein Beispiel für ein erfindungsgemäßes
Landfahrzeug 15, bei dem mit der Bewegungserfas-
sungsvorrichtung 9 der zurückgelegte Weg 14 und
die dabei erreichte Geschwindigkeit berührungslos
mit hoher Genauigkeit erfasst werden.

Bezugszeichenliste

1 Schienenfahrzeug
2 Schienenrad
3 Schiene
4 Schwelle
5 Fahrzeuglängsachse
6 Fahrtrichtung
7 Untergrund
8 Laserscanner
9 Bewegungserfassungsvorrichtung
10 Lichtstrahl
11 Umgebungsobjekt
12 Schwenkachse
13 Winkelbereich
14 Weg
15 Landfahrzeug

Patentansprüche

1.   Verfahren zur Erfassung einer Bewegung eines
eine Fahrzeuglängsachse (5) aufweisenden Land-
fahrzeugs (15),
– wobei von dem Landfahrzeug aus ein Lichtstrahl
(10) ausgesandt und von Umgebungsobjekten (11)
zu dem Landfahrzeug reflektiertes Licht des Licht-
strahls (10) registriert wird,
– wobei der Lichtstrahl (10) wiederholt um eine ge-
genüber dem Landfahrzeug definierte Schwenkach-
se (12) über einen gegenüber dem Landfahrzeug
definierten Winkelbereich (13) hinweg verschwenkt
wird,
dadurch gekennzeichnet,
– dass die Schwenkachse (12) quer zu der Fahrzeug-
längsachse (5) verläuft und
– dass der Winkelbereich (13) quer oder diagonal zu
der Fahrzeuglängsachse (5) nach unten zum Unter-
grund (7) des Landfahrzeugs gerichtete Richtungen
des Lichtstrahls (10) umfasst.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Winkel zwischen der Schwen-
kachse (12) und einer Horizontalebene des Landfahr-
zeugs nicht größer als 45° oder nicht größer als 30°
ist.
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3.   Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schwenkachse (12) parallel zu
der Horizontalebene des Landfahrzeugs verläuft.

4.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Licht-
strahl (10) innerhalb einer Spurweite des Landfahr-
zeugs auf den Untergrund (7) trifft.

5.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Win-
kelbereich (13) sowohl Richtungen des Lichtstrahls
(10) mit Richtungskomponente in der einen Verlaufs-
richtung der Fahrzeuglängsachse (5) als auch Rich-
tungen des Lichtstrahls (10) mit Richtungskompo-
nente in der anderen Verlaufsrichtung der Fahrzeug-
längsachse (5) umfasst.

6.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das von
Umgebungsobjekten (11) zu dem Landfahrzeug re-
flektierte Licht des Lichtstrahls (10) für die jeweilige
Richtung des Lichtstrahls (10) registriert wird.

7.   Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das für die jeweilige Richtung des
Lichtstrahls (10) registrierte Licht hinsichtlich seiner
Intensität und seiner Laufzeit analysiert wird.

8.   Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das für die jeweilige Richtung des
Lichtstrahls (10) registrierte Licht auf wiedererkenn-
bare Merkmale einzelner Umgebungsobjekte (11) hin
analysiert wird.

9.     Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das für die jeweilige Rich-
tung des Lichtstrahls (10) registrierte Licht nach einer
Phasenverschiebungsmethode oder einer Laufzeit-
methode hinsichtlich seiner Laufzeit analysiert wird.

10.     Verfahren nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Winkelgeschwindigkeit, mit der die Richtung des
Lichtstrahls (10) wiederholt um die Schwenkachse
(12) verschwenkt wird, so groß ist, dass sich ein Auf-
treffpunkt des Lichtstrahls (10) auf den Untergrund
(7) mit einer Geschwindigkeit über den Untergrund
(7) bewegt, die mindestens doppelt oder mindestens
5-mal so groß ist wie eine maximal zu erfassende
Geschwindigkeit des Landfahrzeugs gegenüber dem
Untergrund (7).

11.     Verfahren nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Richtung des Lichtstrahls (10) so schnell hinterein-
ander über den Winkelbereich hinweg verschwenkt
wird, dass der Lichtstrahl (10) bei einer maximal
zu erfassenden Geschwindigkeit des Landfahrzeugs
mindestens zweimal oder mindestens 5-mal auf ein

und dasselbe Umgebungsobjekt (11) am Untergrund
(7) auftrifft.

12.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Um-
gebungsobjekte (11) am Untergrund (7) ortsfest sind.

13.     Verfahren nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Landfahrzeug ein Schienenfahrzeug (1) ist, wobei die
Umgebungsobjekte (11) Schienenlagerungselemen-
te umfassen.

14.   Landfahrzeug (15) mit einer einen Laserscan-
ner (8) umfassenden Bewegungserfassungsvorrich-
tung (9), die so ausgebildet und so gegenüber einer
Fahrzeuglängsachse (5) des Landfahrzeugs ausge-
richtet ist, dass sie ein Verfahren nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche ausführt.

15.     Landfahrzeug (15) nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das Landfahrzeug ein
Schienenfahrzeug (1) ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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